
 
 
 
Der Bürgermeister 
als Straßenverkehrsbehörde 
 
Telefon 0 62 51/59 67-171, -174 
Fax  0 62 51/59 67-150  
E-Mail ordnungsamt@lorsch.de 
 

 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Gewährung von Parkerleichterungen für 
besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 11 der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) 

Name:   _________________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________ 

Straße/ Hausnr.: _________________________________________________ 

PLZ/ Wohnort:  _________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________ 

E-Mail:   _________________________________________________ 

 

Ich bin Schwerbehinderte/r, zuletzt festgestellt durch Bescheid des Versorgungsamtes 

_________________________ _________________________  ____________________________ 
Versorgungsamt  Datum des Feststellungsbescheides Aktenzeichen des Feststellungsbescheides 

 
Das Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) oder „Bl“ (Blindheit) ist bei mir nicht 
festgestellt worden. Es liegt ebenso keine beidseitige Amelie oder Phokomelie oder vergleichbare 
Funktionsstörung bei mir vor. Ich beantrage die Ausnahmegenehmigung, da ich auf Grund des letzten 
Feststellungsbescheides zu dem nachfolgenden Personenkreis gehöre: 

□ 1. Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G (erheblich gehbehindert) und B 
(Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson) und einem Grad der Behinderung (GdB) von 
wenigstens 80 allein für Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der 
Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken); 

□ 2. Schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen G (erheblich gehbehindert) und B 
(Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson) und einem GdB von wenigstens 70 allein für 
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese 
auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig einem GdB von wenigstens 50 für 
Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane; 

□ 3. Schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erkrankt sind, wenn 
hierfür ein GdB von wenigstens 60 vorliegt; 

□ 4. Schwerbehinderte Menschen mit künstlichem Darmausgang und zugleich künstlicher 
Harnableitung, wenn hierfür ein GdB von wenigstens 70 vorliegt. 

 
________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Antragsteller 



 
 
 
Der Bürgermeister 
als Straßenverkehrsbehörde 
 
Telefon 0 62 51/59 67-171, -174 
Fax  0 62 51/59 67-150  
E-Mail ordnungsamt@lorsch.de 
 

 

Zuständige Bewilligungsstelle: 
 
Der Bürgermeister 
als Straßenverkehrsbehörde 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
64653 Lorsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An das Versorgungsamt mit der Bitte um Stellungnahme zum Antrag nach Aktenlage. 
 
Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Darmstadt 

Schottener Weg 3 

64289 Darmstadt 

 
 
Eintrag des Versorgungsamtes: 
 
Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO 

□ nach Nummer _______ sind erfüllt. 

□ nach Nummer _______ sind nicht erfüllt.       _______________________________________ 
            Datum, Unterschrift Versorgungsamt 
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